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Wenn die Praxis das Recht 
überholt
 
Beim Thema Nutzungsmischung kann 
kaum noch von einem Trend gesprochen 
werden. Vielmehr ist das Thema längst 
Standard in der Immobilienwirtschaft. 
Entwickler setzen seit Jahren auf nut-
zungsgemischte Konzepte, vorwiegend 
in innerstädtischen Lagen: Wohnen und 
Arbeiten werden räumlich miteinander 
vernetzt, sodass Verkehrsflüsse im Ver-
gleich zu monostrukturierten Quartieren 
in Randlagen reduziert und Pendlerströ-
me vermieden werden. Dass dies den 
deutschen Städten zugutekommt, dürfte 
unstrittig sein. Der positiven Effekte 
zum Trotz ist der Gedanke der Nut-
zungsmischung jedoch noch längst nicht 
ausreichend im deutschen Planungsrecht 
verankert. Im Gegenteil: Vielmehr zeigt 
sich sogar, dass die gesetzlichen Grund-
lagen den modernen nutzungsgemisch-
ten Städtebau teilweise sogar behindern. 
Beim Prinzip der Nutzungsmischung 

hinken also die gesetzlichen Grundlagen 
der Praxis hinterher.
 
Zwar gibt es seit mittlerweile rund fünf 
Jahren die Charta von Leipzig. Sie emp-
fiehlt, Wohnen und Arbeiten sowie Frei-
zeit in den Städten wieder stärker zu 
mischen. Das Planungsrecht fußt aller-
dings nicht auf diesem, sondern auf ei-
nem anderen Leitbild – der Charta von 
Athen aus den 1930er Jahren. Die Charta 
von Athen setzt bewusst auf eine Tren-
nung der Nutzungen, sodass der größte 
Teil der vorgegebenen Gebietstypen im 
Planungsrecht auf eine einzige, meist 
deutlich überwiegende Nutzung abzielt: 
Allgemeine Wohngebiete, Gewerbegebie-
te oder Industriegebiete sind hier Beispie-
le. In der Bebauungsplanung der öffentli-
chen Hand stellen diese Gebietstypen den 
Rahmen dar, innerhalb dessen Investoren 
und Entwickler agieren dürfen.
 
Zwar lassen die genannten Gebietstypen 
durchaus auch abweichende Nutzungen 
als jene zu, die sie im Namen tragen. 

Im Blickfeld

Zudem gibt es weitere Typen wie das 
sogenannte Besondere Wohngebiet und 
das Mischgebiet, die der Idee nach un-
terschiedliche Nutzungsarten innerhalb 
einer Gebietskategorie aufweisen kön-
nen. In der Praxis bestehen jedoch Hür-
den. Das Besondere Wohngebiet, das bei 
einem hohen Wohnanteil gleichzeitig 
eine Durchmischung mit Dienstleistungs-
betrieben und kleineren Gewerbetreiben-
den aufweisen soll, darf nur im Bestand, 
nicht aber bei Neuentwicklungen ange-
wendet werden. Und das Mischgebiet, 
das auf eine Verzahnung von Wohnen 
und nicht störender gewerblicher Nut-
zung zielt, ist in der Praxis bei den ge-
nehmigenden Behörden und auch den 
planenden Ingenieuren nicht immer gern 
gesehen – vor allem bei neuen Quartie-
ren oder bei der Entwicklung bislang 
unbebauter Brachflächen. 

Das Mischgebiet ist bei der Entwicklung 
neuer Quartiere zu statisch und zu we-
nig flexibel für innovative Konzepte. Ein 
Beispiel: Gibt es vier Grundstücke in 
einem Mischgebiet mit vier unterschied-
lichen Eigentümern, können die ersten 
beiden Eigentümer noch vergleichsweise 
flexibel wählen, dass sie beispielsweise 
Bürogebäude errichten, gegebenenfalls 
mit einem geringen Wohnanteil in den 
oberen Geschossen. Die übrigen beiden 
Eigentümer hingegen haben diese Wahl-
möglichkeit nicht mehr: Sie müssen 
Wohnimmobilien entwickeln. Denn wei-
tere Büroimmobilien – selbst wenn diese 
erneut einen Wohnanteil enthielten – 
wären bauplanungsrechtlich nicht zuläs-
sig, da dies sonst dem vorgegebenen 
Gebietscharakter widerspräche. Dieses 
Beispiel ist bewusst etwas überspitzt. Die 
Realität zeigt durchaus auch, dass Nut-
zungsmischung auf Basis des gegenwär-
tigen Rechtsrahmens funktionieren 
kann. Das Beispiel führt aber dennoch 
vor Augen: Für individuelle Konzepte 
und moderne nutzungsgemischte Quar-
tiere brauchen wir dringend mehr Flexi-
bilität in den gesetzlichen Grundlagen.
 
Mit der anstehenden Novelle des Bauge-
setzbuchs und der Baunutzungsverord-
nung böte sich aktuell die Chance, das 
Versäumte nachzuholen. Nun ist das 
Planungsrecht in den vergangenen  
Jahren aber durchaus bereits mehrfach 
novelliert worden. Dabei wurden wich-
tige Schritte in die richtige Richtung 
gemacht. Die Verfahrensdauer wurde 
verkürzt, die Stadt der kurzen Wege – 
spricht die Innenentwicklung – wurde 

658

Klaus G. Adam 70

Die Ehefrau kommt nach Hause und 
findet das ganze Haus verwüstet vor, 
überall sind Schubladen herausgezogen 
und liegen Sachen umher. Ihr Mann 
steht inmitten dieses Chaos. „Was 
machst Du?“, fragt sie ihn entsetzt. 
„Ich suche was“, antwortet er. Sagt sie: 
„Lass mich mal lieber suchen, ihr Wirt-
schaftsprüfer findet doch nie etwas!“ 
Klaus G. Adam ist Wirtschaftsprüfer, 
ein offensichtlich guter obendrein, 
dazu ist er auch ein echtes Sparkassen-
gewächs. Und in seinem langen Berufs-
leben hat er vieles gesehen und vieles 
gefunden. 

„Seine“ Landesbank Rheinland-Pfalz, 
bei der er 27 Jahre tätig war, davon  
22 Jahre als Vorstand und 15 Jahre als 
Vorstandsvorsitzender, verkaufte er 
2004 ausgesprochen gut an die LBBW. 
Die Landesbank Berlin, deren Auf-
sichtsratsvorsitzender Adam von 2003 
bis 2007 war, sanierte er gekonnt, was 
schließlich zum bestmöglichen Verkauf 
an die Sparkassen führte. Die Eigner 
konnten stets zufrieden sein mit dem, 
was Adam anpackte. Bei allem Zugehö-
rigkeitsgefühl zur S-Finanzgruppe 
– Scheuklappen trug der umtriebige 

Adam nie. So gab er kurz vor seinen 
Ausscheiden 2004 dem eigenen Lager 
noch einiges mit auf den Weg: Es sei in 
der Vergangenheit viel zu sorglos bei 
der Besetzung von Spitzenpositionen 
vorgegangen worden. Mehr Sorgfalt 
bitte. Die Praxis der vorgezogenen Ver-
längerung von Vorstandsverträgen sei 
zu hinterfragen und leistungsabhängi-
gere Vergütungsstrukturen seien zu 
bevorzugen. Gremien mit 20 oder 30 
Köpfen seien nicht effizient, hier müsse 
über eine Verkleinerung nachgedacht 
werden. Und schließlich die Prüfungs-
stellen der Regionalverbände seien 
wegen der zunehmenden Komplexität 
der Sachverhalte ein nicht mehr zeitge-
mäßer Lösungsansatz. 

Dieses Querdenken gepaart mit dem 
enormen Fachwissen machte und 
macht Klaus G. Adam zu einem ge-
schätzten Gesprächspartner, Redner 
und Autoren. Am 22. September wurde 
Klaus G. Adam 70 Jahre. Die Redaktio-
nen bedanken sich beim ehemaligen 
Herausgeber der Zeitschrift „Immobilien 
& Finanzierung – Der langfristige Kre-
dit“ herzlich und wünschen alles Gute 
zum Geburtstag. 
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gestärkt, und auch ökologische und 
Nachhaltigkeitsüberlegungen sind ver-
mehrt berücksichtigt worden. Beim The-
ma Nutzungsmischung allerdings hat es 
bei allen Fortschritten durch die zurück-
liegenden Novellen keinen Kurswechsel 
gegeben.
 
So hat es beispielsweise seit Mitte ver-
gangenen Jahres eine Reihe von Exper-
tengesprächen beim Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
gegeben, die zur Vorbereitung der Neu-
regelung dienten. Hier wurde empfoh-
len, eine mögliche Weiterentwicklung 
der Gebietstypologie auf einer „grundle-
genden und ohne Zeitdruck angelegten 
fachlichen Diskussion“ darzustellen – 
oder anders gesagt: zu verschieben. 
Dabei müsse es auch um die Überprü-
fung der maßgeblichen Leitbilder und 
den Schritt von der Charta von Athen 
zur Charta von Leipzig gehen. Ich würde 
sagen: Nicht nur überprüfen, sondern 
den Schritt auch vollziehen. Es bleibt zu 
hoffen, dass das Leitbild der Nutzungs-
mischung bis dahin nicht selbst inzwi-
schen bereits mehrere Dekaden alt und 
gegebenenfalls überholt ist.

Torsten Haubold, Partner,  
Ernst & Young Real Estate GmbH, Berlin

Entzauberter Mythos

Künftig werden voraussichtlich wieder 
vermehrt öffentliche Wohnungsbestände 
veräußert – eine Konsequenz der Spar-
zwänge. Immerhin wären nach einer 
Schätzung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) bei einem Komplett-
verkauf aller kommunaler und landesei-
gener Wohnungen Einnahmen von über 
100 Milliarden Euro „nicht unwahrschein-
lich“. Nicht unwahrscheinlich ist jedoch 
auch, dass die Verkäufe – wie schon bis-
her beispielsweise in Dresden und Frei-
burg – auf Kritik stoßen werden. Tra-
ditionell wurde es als Ziel öffentlicher 
Eigentümer angesehen, preiswertere 
Mietwohnungen anzubieten. Dement-
sprechend wird dem öffentlichen Woh-
nungsbestand eine dämpfende Wirkung 
auf die Mietentwicklung zugesprochen. 
Diesen Effekt sehen Kritiker bei Verkäu-
fen gefährdet. Dabei entspricht der 
dämpfende Effekt bedingt der Realität. 

Zunächst ist ein hinreichend großer 
Anteil kommunalen Wohnungseigen-

tums notwendig, um das städtische 
Mietniveau – einschließlich des Ange-
bots privater Eigentümer – zu beeinflus-
sen. Teilweise wird ein Mindestanteil von 
über 15 Prozent am Gesamtwohnungs-
bestand als Voraussetzung für eine 
dämpfende Wirkung angenommen. Tat-
sächlich bewegten sich bei deutschen 
Städten mit mehr als 200 000 Einwoh-
nern, die vor fünf Jahren mindestens 
einen derart hohen Anteil kommunalen 
Wohnungsbestands aufweisen konnten, 
die Vergleichsmieten ausnahmslos bei 
etwa fünf Euro pro Quadratmeter. Bei 
Städten gleicher Größe mit geringerem 
kommunalem Wohnungsanteil gab es 
zwar durchaus auch zahlreiche Städte 
mit Vergleichsmieten um fünf Euro je 
Quadratmeter. Allerdings wies auch eine 
Reihe von Städten Vergleichsmieten um 
sieben Euro je Quadratmeter auf, einzel-
ne Ausreißer sogar noch mehr.

Der hier skizzierte Zusammenhang zwi-
schen dem Anteil kommunalen Woh-
nungseigentums und der ortsüblichen 
Miete genügt statistischen Gütekriterien 
zwar nicht. Dennoch scheint er als 
Grundlage für Beschlüsse wie beispiels-
weise auf dem Berliner SPD-Landespar-
teitag vom 1. April 2006 zu dienen. Dort 
heißt es: „Der öffentliche Wohnungsbe-
stand ist in einer Größenordnung von 15 
Prozent des Berliner Gesamtwohnungs-
bestandes festzuschreiben (270 000 
Wohnungen). Die Größenordnung ge-
währleistet ein ausreichendes Marktge-
wicht, das sich nachhaltig auf die Miet-
entwicklung (dämpfend) auswirkt.“ 

Neben der Notwendigkeit eines relativ 
hohen kommunalen Wohnungseigen-
tumsanteils offenbart eine Studie der 
Universität Hamburg weitere Einschrän-
kungen. Die Auswertung der Daten des 
Sozioökonomischen Panels zeigt, dass 
die (Anfangs-)Mieten in Wohnungen 
kommunaler Gesellschaften nur in gro-
ßen Mietshäusern aus der Zeit vor 1949 
niedriger liegen als bei privaten Eigen-
tümern – in jüngeren Häusern hingegen 
nicht. Ob vom kommunalen Wohnungs-
angebot eine dämpfende Wirkung auf 
die Mieten ausgeht, ist folglich auch von 
der Struktur des Wohnungsangebots 
abhängig. 

Darüber hinaus zeigt die Untersuchung, 
dass öffentliche Eigentümer ihre Miete 
mit jedem zusätzlichen Jahr des Miet-
verhältnisses um rund ein Prozent stär-
ker erhöhen als private Eigentümer. Dies 

mag damit zusammenhängen, dass die 
kommunalen Eigentümer stärker als 
früher auf Kostendeckung oder gar 
Überschüsse pochen, um einen Beitrag 
zur Finanzierung der kommunalen Defi-
zite zu leisten. Damit mag auch zusam-
menhängen, dass die Verwaltungen der 
kommunalen Wohnungsunternehmen in 
den vergangenen Jahren effizienter 
geworden sind. Zudem laufen für wach-
sende Teile der kommunalen Wohnungs-
bestände Belegungsrestriktionen aus, 
ohne dass mietrestringierte Neubauten 
hinzukommen. Ein weiteres Ergebnis der 
Studie: Während die Mieten in öffentli-
chen Beständen unerwartet stark gestie-
gen sind, fielen die Mietsteigerungen im 
privaten Sektor so niedrig aus, dass sie 
durchschnittlich unterhalb der Inflati-
onsrate lagen. 

Insofern hat gerade der im Zusammen-
hang mit dem Verkauf kommunaler 
Wohnungen häufig gescholtene freie 
Wohnungsmarkt, den es über öffentliche 
Bestände vermeintlich zu zähmen gilt, 
zur Dämpfung des Mietpreisniveaus 
beigetragen. Schließlich gibt es in vielen 
Städten Deutschlands Angebotsüber-
hänge im Wohnungssegment. Private 
Eigentümer sind stärker darauf ange-
wiesen, Mieter zu halten oder im Aus-
zugsfall rasch neue Mieter zu akquirie-
ren. Wenn vergleichsweise deutliche 
Mietsteigerungen bei kommunalen An-
bietern zu steigenden Leerständen füh-
ren, ist dies dort nicht existenzbedro-
hend – selbst wenn der Saldo aus stei-
genden Einnahmen aus den vermieteten 
Flächen einerseits und leerstandsbeding-
ten Mindereinnahmen andererseits an-
haltend negativ ausfallen sollte.

Prof. Dr. Wolfgang Maennig,  
IREBS International Real Estate  

Business School der  
Universität Regensburg

Beilagenhinweis
 

Dieser Ausgabe liegte eine  
Beilage für die Publikation

„Premium-Service für Vermieter 
(TRADER)”, Bonn,

Postvertriebskennzeichen  
G 12220, bei.


